Anmeldung 1)
zu einem Lehrgang an der Staatlichen Feuerwehrschule

	
	wird von der Regierung von Mittelfranken
Fachbereich Brand- und Katastrophenschutz ausgefüllt

	Lehrgang für

     
	Lehrgangstermin

	gewünschter Termin

     
	eingeladen am

	Ausweichtermin

     
	Antwortkarte erhalten

	Name

     
	
	Vorname

     

	Straße / Haus-Nr.

     
	
	PLZ / Wohnort

     

	Beruf

     
	
	Telefon

     

	Geburtsdatum

     
	
	Stadt- / Landkreis

Landkreis Nürnberger Land (LAU)

	Feuerwehr 1)
        FORMCHECKBOX 
 BF        FORMCHECKBOX 
 FF        FORMCHECKBOX 
 WF      FORMCHECKBOX 
 BtF
	
	Name

     

	Zur Berechnung der Fahrtkosten bitte in jedem Fall angeben:

	Nächste Bahnstation:
	     
	Buskosten Wohnort - Bahnstation
	      EUR

	
	
	oder
Entfernung Wohnort - Bahnstation
	        km

	

	Fahrzeuge

am Standort 1)
	 FORMCHECKBOX 
 TSA
	 FORMCHECKBOX 
 TSF
	 FORMCHECKBOX 
 LF 8
	 FORMCHECKBOX 
 LF16
	 FORMCHECKBOX 
 TLF
	 FORMCHECKBOX 
 RW
	
	
	
	

	Dienstgrad 1)
	 FORMCHECKBOX 
 Fm
	 FORMCHECKBOX 
 Ofm
	 FORMCHECKBOX 
 Hfm
	 FORMCHECKBOX 
 Lm
	 FORMCHECKBOX 
 Olm
	 FORMCHECKBOX 
 Hlm
	 FORMCHECKBOX 
 Bm
	 FORMCHECKBOX 
 Obm
	 FORMCHECKBOX 
 Hbm
	 FORMCHECKBOX 
 FwB

	Dienst-

stellung 1)
	 FORMCHECKBOX 
 GF
	 FORMCHECKBOX 
 ZF
	 FORMCHECKBOX 

	stv.
Kdt.
	 FORMCHECKBOX 
 Kdt.
	 FORMCHECKBOX 
 SBM
	 FORMCHECKBOX 
 SBI
	 FORMCHECKBOX 
 SBR
	 FORMCHECKBOX 
 KBM
	 FORMCHECKBOX 
 KBI
	 FORMCHECKBOX 
 KBR

	Atemschutztauglichkeit nach G 26 1)
	 FORMCHECKBOX 
 Ja      (nur für Atemschutzgeräteträger, Strahlenschutz, Gefährliche Stoffe)

	Bisherige Ausbildung 1)
	 FORMCHECKBOX 
 TM/TF   FORMCHECKBOX 
 GF   FORMCHECKBOX 
 ZF   FORMCHECKBOX 
 Kdt.  FORMCHECKBOX 
 Ma   FORMCHECKBOX 
 Gw   FORMCHECKBOX 
 At   FORMCHECKBOX 
 Aw   FORMCHECKBOX 
 ÖSA   FORMCHECKBOX 
 Str   FORMCHECKBOX 
 Jw   FORMCHECKBOX 
 LBO

	Mit der Kostentragung nach den Vorschriften des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG; AVBayFwG usw.) einverstanden:

Stempel und Unterschrift Gemeinde / Kreis / Firma:

	Herrn Stadt-/Kreisbrandrat 
	Norbert Thiel
	

	Die Lehrgangsvoraussetzungen (lt. Lehrgangsausschreibung s. „brandwacht“ sind erfüllt.

	     
	
	
	

	Ort, Datum
	
	Unterschrift Kommandant
	

	(Bitte im Fensterkuvert einsenden)
	Die Lehrgangsvoraussetzungen wurden überprüft.

	Regierung von Mittelfranken
- Fachbereich Brand- und Katastrophenschutz -
Postfach 6 06
91511 Ansbach

	Die Teilnahme ist 1)
 FORMCHECKBOX 
 sehr dringend     FORMCHECKBOX 
 dringend     FORMCHECKBOX 
 erwünscht

	
	Begründung: 
	     

	
	     

	
	

	
	Ort, Datum
	Unterschrift Stadt-/Kreisbrandrat


1) Zutreffendes bitte ankreuzen, Erläuterungen siehe Rückseite

Erläuterungen zur Vorderseite

Stand 09/93

Anmeldung zu den Lehrgängen
a) Zu den Lehrgängen der Landesfeuerwehrschulen kann nur zugelassen werden, wer mindestens 18 (bei Lehrgängen für Leiter einer Feuerwehr und für Zugführer mindestens 21) und höchstens 55 Jahre alt ist (vgl. Nr. 6.5.1 VollzBek BayFwG).

b) Ausgehend von den Bedarfsmeldungen der KBR/SBR weisen die Regierungen – Fachberater für Brand- und Katastrophenschutz – den Landkreisen und kreisfreien Städten Lehrgangsplätze zu.

c) die KBR/SBR verteilen die Lehrgangsplätze entsprechend den Erfordernissen in ihrem Bereich.

d) Die Kommandanten senden rechtzeitig (spätestens acht Wochen vor Lehrgangsbeginn) die Lehrgangsanmeldung auf Formblatt im Einvernehmen den Gemeinden (Art. 8 BayFwG) über den KBR/SBR an die zuständige Regierung - Fachbereich Brand- und Katastrophenschutz -. Für Lehrgänge für Führer von Führungsgruppen oder Verbänden senden die Landratsämter oder Stadtverwaltungen kreisfreier Städte die Lehrgangsanmeldung (spätestens 8 Wochen vor Lehrgangsbeginn) im Benehmen mit dem KBR/SBR an die zuständige Regierung - Fachbereich Brand- und Katastrophenschutz -. Kommandanten und KBR/SBR bestätigen dabei, dass der gemeldete Lehrgangsteilnehmer die Lehrgangsvoraussetzungen erfüllt. § 7 AVBayFwG und FwDV 2 sind zu beachten.



e) Die Regierungen – Fachbereich Brand- und Katastrophenschutz – benachrichtigen rechtzeitig (etwa 6 Wochen vor Lehrgangsbeginn) die Teilnehmer.

f) Die Teilnehmer melden umgehend mit der Rückantwortkarte an die Regierung – Fachbereich Brand- und Katastrophenschutz -, ob sie zu dem vorgesehenen Termin zum Lehrgang erscheinen oder aus zwingenden Gründen nicht teilnehmen können. Geht die Rückantwortkarte nicht spätestens innerhalb einer Woche ein, muss der Lehrgangsplatz anderweitig vergeben werden.

g) Die Lehrgänge für Zugführer und für Führer von Führungsgruppen oder Verbänden sollen frühestens ein Jahr und nicht später als fünf Jahre nach dem vorhergehenden Lehrgang besucht werden (vgl. Nr. 6.5.2 VollzBek BayFwG). Diese beiden Lehrgänge bestehen aus zwei Teilen (I + II). Zwischen beiden Teilen dürfen höchstens zwei Jahre Zwischenraum liegen; sie sollen möglichst zusammenhängend besucht werden. Die Anforderungen nach 

§ 7 AVBayFwG sind erst erfüllt, wenn beide Lehrgangsteile erfolgreich abgeschlossen wurden. Aus der Terminangabe auf dem Anmeldeformular muss hervorgehen, welche(r) Lehrgangsteil(e) besucht werden soll(en).

__________________________________

Datenschutzhinweis (Art. 16 BayDSG):

Die Speicherung der Personaldaten bei den Regierungen - Fachbereich Brand- und Katastrophenschutz – und bei den Staatlichen Feuerwehrschulen erfolgt gemäß BayDSG.

__________________________________

Abkürzungen:

Am jeweiligen Standort vorhandene Fahrzeuge

(Fahrzeuggruppe ankreuzen):

TSA
Tragkraftspritzen-Anhänger

TSF
Tragkraftspritzenfahrzeuge (TSF, TSF-W)

LF 8
Löschgruppenfahrzeuge (LF 8, LF 8/6)

LF 16
(LF 16, LF 16/12, LF 16 – TS)

TLF
Tanklöschfahrzeuge (TLF 16/25, TroTLF 16,


TLF 8/18, TLF 16/24, TLF 24/50 usw.)

RW
Rüst- und Gerätewagen


(RW 3, RW 2, RW 1, HiRW, GW usw.)

Dienstgrade:

Fm
Feuerwehrmann/-frau

Ofm
Oberfeuerwehrmann/-frau

Hfm
Hauptfeuerwehrmann-/frau

Lm
Löschmeister/-in

Olm
Oberlöschmeister/-in

Hlm
Hauptlöschmeister/-in

Bm
Brandmeister/-in

Obm
Oberbrandmeister/-in

Hbm
Hauptbrandmeister/-in

FwB
Feuerwehrbeamter/-beamtin

Feuerwehren:

BF
Berufsfeuerwehr

FF
Freiwillige Feuerwehr

WF
Werkfeuerwehr

BtF
Betriebsfeuerwehr


Dienststellung:

GF
Gruppenführer/-in

ZF
Zugführer/-in

stv. Kdt.
stellvertretender Kommandant/-in

Kdt.
Kommandant/-in

SBM
Stadtbrandmeister/-in

SBI
Stadtbrandinspektor/-in

SBR
Stadtbrandrat/-rätin

KBM
Kreisbrandmeister/-in

KBI
Kreisbrandinspektor/-in

KBR
Kreisbrandrat/-rätin

Lehrgänge:

TM/TF
Truppmann-/Truppführerausbildung

GF
Gruppenführer

ZF
Zugführer

Kdt.
Leiter einer Feuerwehr

Ma
Maschinist

Gw
Gerätewart

At
Atemschutzgeräteträger

Aw
Atemschutzgerätewart

ÖSA
Ölschadenbekämpfung

Str
Strahlenschutz

Jw
Jugendwart

LBO
Luftbeobachter

Vordruck "Anmeldung zu einem Lehrgang an der Staatlichen Feuerwehrschule“


PC-Version erstellt vom Kreisfeuerwehrverband Nürnberger Land 02/2010


Internet: http://www.kfv-online.de  E-Mail:info@kfv-online.de











